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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung
«kommunaler Mehrwertausgleich»
- Genehmigung

Russikon

- Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 13. Juni 2022
- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 13. Juni 2022

Sachverhalt

Das am 1. Mai 2014 in Kraft getretene revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) verlangt
von den Kantonen, dass sie erhebliche planungsbedingte Vor- und Nachteile ausglei-
chen. Das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) und die Mehrwertausgleichsver-
ordnung (MAV), die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten sind, setzen diese bundesrechtli-
chen Vorgaben um. Unterschieden wird zwischen kantonalem und kommunalem Mehr-
wertausgleich. Den kommunalen Mehrwertausgleich kénnen die Gemeinden ab 1. Januar
2021 gestiutzt auf MAG und MAV einflihren, indem eine entsprechende Regelung in der
Bau- und Zonenordnung (BZO) verankert wird. Mit dieser Anpassung ihrer BZO haben
die Gemeinden bis zum 1. Marz 2025 Zeit. Bis die gednderte BZO in Kraft getreten ist,
kénnen kein kommunaler Mehrwertausgleich und keine stadtebaulichen Vertrage vollzo-
gen werden.

Der Gemeinderat Russikon hat der Gemeindeversammiung beantragt auf Planungsvortei-
len, die durch Auf- oder Umzonung entstehen eine Mehrwertabgabe im Sinne von

§ 19 MAG zu erheben. Die Freiflache gemass § 19 Abs. 2 MAG sollte auf 1200 m? sowie
die Mehrwertabgabe auf 40% des um Fr. 100'000 gekurzten Mehrwerts festgelegt wer-
den. Anlasslich der Gemeindeversammlung wurde beantragt auf den kommunalen Mehr-
wertausgleich zu verzichten. Die Gemeindeversammlung Russikon ist dem diesbezigli-
chen Anderungsantrag gefolgt und hat entschieden, keine Mehrwertabgabe zu erheben.
Im ergéanzten Artikel 4 BZO ist dies entsprechend festgelegt.

Die Gemeindeversammlung Russikon setzte mit Beschluss vom 13. Juni 2022 die Teilre-
vision der kommunalen Nutzungsplanung «kommunaler Mehrwertausgleich» fest. Gegen
diesen Beschluss wurden gemass Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Pfaffikon
vom 2. August 2022 keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 6. Juni 2024 bean-
tragt die Gemeinde Russikon die Genehmigung der Vorlage.
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Erwagungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollstandig.

B. Materielle Priifung

Die Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Russikon wird mit einem neuen Artikel 4 er-
ganzt. Dieser sieht vor, auf Planungsvorteilen, die bei Aufzonungen und Umzonungen
entstehen, keine Mehrwertabgabe zu erheben.

Mit der Ubernahme der Musterbestimmungen des Amts fiir Raumentwicklung verzichtet
die Gemeinde Russikon auf die Erhebung einer Mehrwertabgabe im Sinne von § 19
MAG. Dies hat zur Folge, dass auch kein Vorteilsausgleich mittels stadtebaulicher Ver-
trage erfolgen kann.

Mit Kreisschreiben vom 23. Juni 2022 haben wir Sie (iber unsere Praxisédnderung zum
Verzicht auf den kommunalen Mehrwertausgleich informiert. Infolge des Bundesgerichts-
urteils «Meikirch» (1C_233/2021) vom 5. April 2022 konnte die Baudirektion Vorlagen, die
auf den kommunalen Mehrwertausgleich verzichten, nicht mehr genehmigen.

Das Bundesparlament hat im Rahmen der zweiten Teilrevision des Raumplanungsgeset-
zes (RPG 2) auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts reagiert. Es hat in Art. 5 Abs. 1
des Raumplanungsgesetzes (RPG) konkretisiert, dass Mehrwerte bei Auf- und Umzonun-
gen — im Gegensatz zu Mehrwerten bei Einzonungen — nicht zwingend auszugleichen
sind. Die Referendumsfrist flir die Teilrevision RPG 2 ist am 15. Februar 2024 unbenutzt
abgelaufen. Das neue Recht kann zur Auslegung der heute geltenden Regelung herange-
zogen werden. Es ist somit im Kanton Zurich wieder zuléassig, auf den kommunalen Mehr-
wertausgleich zu verzichten (siehe § 19 Abs. 3 MAG). Die entsprechende Vorlage ist ge-
nehmigungsfahig.

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmassig, zweckméssig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde Russikon ist durch die Ge-
nehmigung nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren be-
troffenen Privaten und Verbanden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemass § 5 Abs. 3
PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde Russikon zusammen mit dem
gepruften Akt samt Rechtsmittelbelehrung zu verdffentlichen und aufzulegen.
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Die Baudirektion verfiigt:

Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung «kommunaler Mehrwertaus-
gleich», welche die Gemeindeversammlung Russikon mit Beschluss vom 13. Juni
2022 festgesetzt hat, wird genehmigt.

Die Gemeinde Russikon wird eingeladen

Dispositiv | sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
offentlichen;

diese Verfigung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu verdffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht und dem Amt fiir Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen;

den Kataster der &ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschriankungen (OREB-Kataster)
nachfihren zu lassen.

Mitteilung an

Gemeinde Russikon (unter Beilage von zwei Dossiers)
Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)
Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fir Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Ingesa AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon ZH
(Katasterbearbeiterorganisation)

Amt far
Raumentwicklung
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Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 13. Juni 2022
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Der Prasident: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am

Fur die Baudirektion: BDV-Nr.
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Teilrevision Nutzungsplanung, Russikon - Mehrwertausgleich
Anderung Bau- und Zonenordnung

1. ZONEN, PLANE UND RECHT

Art. 4

Mehrwertabgabe Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen,
wird keine Mehrwertabgabe im Sinne von 8 19 des Mehrwertaus-
gleichsgesetzes (MAG) erhoben.
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Mehrwertausgleichsgesetz

Ausgleich von Mehrwerten wel-
che durch Planungsmassnahmen
entstehen

Teilrevision Nutzungsplanung, Russikon- Mehrwertausgleich
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

1 AUSGANGSLAGE

1.1 Anlass der Teilrevision

Gemass Art. 5 des eidgendssischen Raumplanungsgesetzes (RPG) ist
fur erhebliche Vor- und Nachteile, die durch Planungen entstehen,
ein angemessener Ausgleich zu gewahrleisten. Mit der letzten Revi-
sion des eidgendssischen Raumplanungsgesetzes, die per 1. Mai
2014 in Kraft getreten ist, wurde Art. 5 mit Mindestvorgaben zum
Mehrwertausgleich (Art. 5 Abs. 1bis - 1sexies RPG) erganzt. Damit
wurden die Kantone verpflichtet, einen Ausgleich der planungsbe-
dingten Mehrwerte von mindestens 20 % zu regeln (Art. 5 Abs. 1°
RPG).

Der Kantonsrat ist dieser Aufforderung mit dem Mehrwertausgleichs-
gesetz (MAG) nachgekommen, welches am 28. Oktober 2019 erlas-
sen wurde. Um das Gesetz durch den Regierungsrat in Kraft setzen
zu kénnen, wurde die zugehorige Verordnung erarbeitet. Diese
wurde vom Regierungsrat mit Beschluss vom 30. September 2020 er-
lassen.

Das Gesetz und die Verordnung sind am 1. Januar 2021 in Kraft ge-
treten.

1.2 Worum geht es?

Das MAG und die MAV nehmen Bezug auf den Planungsmehrwert,
der im Rahmen von Planungsmassnahmen entsteht.

Gemeint sind Planungen im Sinne des RPG, und zwar solche, welche
auf Stufe der Nutzungsplanung und somit grundeigentimerverbind-
lich die Nutzungsmoglichkeiten eines Grundstucks ("Austbung der
zulassigen Bodennutzung" im Sinne von Art. 14 Abs. 1 RPG und

8 1 PBG) festlegen.

Zu den Planungsmassnahmen, die einen Mehrwertausgleich auslo-
sen, gehoren insbesondere:

* Einzonungen
(= kantonaler Mehrwertausgleich)

¢ Umzonungen von OB-Zonen in andere Bauzonen
(= kantonaler Mehrwertausgleich)

* Umzonungen

* Aufzonungen

* Sondernutzungsplanungen



Kantonaler Mehrwertausgleich

Wert
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Mehrwert

Was wird unter dem Begriff «<Einzonung»

verstanden?

Kommunaler Mehrwertausgleich

Aufzonung

Wert

W2/35

Abgabe
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Die Mehrwertabgabe fur Einzonungen sowie Umzonung von einer
Zone fur offentliche Bauten in eine andere Bauzone ist im MAG ab-
schliessend geregelt und erfolgt unabhangig von der Regelung in der
Bauordnung. Auf diese Abgaben haben die Gemeinden keinen Ein-
fluss.

Der Abgabesatz auf den entstehenden Mehrwert betragt 20 %. Der
Betrag fliesst in den kantonalen Mehrwertausgleichsfonds.

Wert

6B w

Flache

Als Einzonung wird die Ausscheidung einer neuen Bauzone im Sinne
von § 48 PBG und die Festsetzung eines kantonalen Gestaltungs-
plans verstanden (8 1 lit. b MAG).

Die Gemeinden kdnnen gestutzt auf 8 19ff MAG bei Auf- und Umzo-
nungen eine Mehrwertabgabe zwischen 0 % und hochstens 40 % des
um Fr. 100'000.- gekurzten Mehrwerts erheben.

W3/60

Flache

Was wird unter dem Begriff Umzonung

verstanden?
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Flache

Als Umzonung wird die Zuweisung einer Bauzone zu einer anderen
Bauzonenart (gemass Auflistung in § 48 PBG) verstanden (§ 1 lit. d
MAG). So stellt beispielsweise die Zuweisung einer Gewerbezone zu
einer Wohnzone eine Umzonung dar.



Was wird unter dem Begriff Aufzonung
verstanden?

Freiflache bei einem Mehrwert
unter Fr. 250'000.-

Wie ist der Mehrwert definiert?

Mehrwertprognose

Stadtebauliche Vertrage
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Als Aufzonung wird die Verbesserung der Nutzungsmaoglichkeit einer
Bauzone verstanden (8 1 lit. ¢ MAG), unter Beibehaltung der bisheri-
gen Nutzungsart. Die Verbesserung kann beispielsweise in der Erho-
hung der Ausnutzung (8 251 PBG) und in der Erhéhung der zuladssi-
gen Geschosszahl bestehen. Eine Verbesserung der Nutzungsmog-
lichkeiten kann auch mit der Festsetzung von Sondernutzungspla-
nungen (Gestaltungsplanen) erfolgen.

Bessere Nutzungsmoglichkeiten als Folge einer Ausnahmebewilligung
oder einer verbesserten Erschliessung stellen hingegen keine Aufzo-
nungen dar, da es sich dabei nicht um Planungsmassnahmen im Sin-
ne des RPG handelt.

Entscheidet sich die Gemeinde fur die Erhebung der Mehrwertabgabe,
so muss sie erganzend eine Freiflache bestimmen.

Die Freiflache kann zwischen 1'200 m? und 2'000 m? betragen. Grund-
stlcke die kleiner sind als diese Freiflache, sind von der Mehrwertab-
gabe unter der Voraussetzung befreit, dass der Mehrwert auf diesen
GrundstUcken kleiner ist als Fr. 250'000.- (8 19 Abs. 4 MAG).

Der Mehrwert ist die Differenz zwischen den Verkehrswerten eines
Grundstucks mit und ohne Planungsmassnahme. Die Planungskos-
ten (z.B. Wettbewerbe oder Gestaltungsplane) konnen in Abzug ge-
bracht werden. Die Bewertung erfolgt nach einem Landpreismodell.
Dieses Landpreismodell wird durch den Kanton erstellt und liegt seit
Marz 2021 vor. Das Landpreismodell kann indes erst bei Vorliegen ei-
ner konkreten Planungsmassnahme eingesetzt werden.

Daher kann ein planerischer Mehrwert flr einzelne GrundstUcke, der
im Rahmen einer Planungsmassnahme entsteht, derzeit lediglich ap-
proximativ abgeschatzt und nicht naher bestimmt werden.

Vor Festsetzung der Planungsmassnahme ermittelt die Gemeinde
den voraussichtlichen Mehrwert, gesttzt auf das Landpreismodell.

Liegen besondere Grunde vor, die eine Ermittlung des Mehrwerts
mittels Landpreismodell verunmoglichen, erfolgt eine individuelle
Schatzung. Eine solche individuelle Schatzung ist bei Sondernut-
zungsplanungen vorzusehen (8 13. Abs. 2 MAV).

Anstelle der Erhebung einer Abgabe kdnnen die Gemeinden mit den
Grundeigentlmern gemass 8 19 Abs. 6 MAG stadtebauliche Vertrage
zum Ausgleich des Mehrwerts beschliessen.

Stadtebauliche Vertrage regeln gemass § 21 Abs. 1 MAG Rechte und
Pflichten der Vertragsparteien bei der Verwirklichung eines Bauvor-
habens. Damit schafft das MAG die Rechtsgrundlage fur den Ab-
schluss stadtebaulicher Vertrage.
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Da bis anhin die Rechtsgrundlagen zur Erhebung einer Mehrwertab-
gabe fehlten, nutzten viele Zircher Gemeinden das Instrument der
stadtebaulichen Vertrage zur Abgeltung von Mehrwerten auf freiwilli-
ger Basis. Ohne die Regelung des Mehrwertausgleichs in der Bauord-
nung ist dies jedoch ab dem 1.1.2021 nicht mehr moglich.

Der Einsatz der stadtebaulichen Vertrage als Alternative zur rein mo-
netaren Mehrwertabgabe erlaubt den Gemeinden das Aushandeln
unterschiedlichster sachbezogener Leistungen zu Gunsten einer
hochwertigen Entwicklung. Der stadtebauliche Vertrag bildet dabei
eine die Vertragsfreiheit wahrende Alternative zur monetaren Abga-
be: Werden sich die Vertragsparteien nicht einig, kann sich ein Ver-
handlungspartner zurtickzienen und der Ausgleich ist mittels mone-
tarer Abgabe zu leisten (8 30 MAV).

Der Inhalt der Vertrage kann grundsatzlich von den Vertragsparteien
im Rahmen der Vertragsgestaltungsfreiheit bestimmt werden, wobei
die gesetzlichen Vorgaben gemass § 21 MAG und 8 29 MAV bezuglich
moglicher Vertragsinhalte und Mindestinhalte zu beachten sind. Ins-
besondere wird verlangt, dass ein sachlicher Zusammenhang zwi-
schen den Gegenstanden des Vertrags und der Planungsmassnahme
besteht. Die Rechtmassigkeit, Angemessenheit und Zweckmassigkeit
kommunaler Mehrwertausgleichsregelungen werden durch den Kan-
ton im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von Nutzungsplanen
Uberpruft. Die Vertrage werden zusammen mit der zugehorigen Pla-
nungsmassnahme gemass obigem Verfahren verdffentlicht und auf-
gelegt. Rechtsgultige Vertrage werden im Grundbuch vermerkt.

Zusatzlich zum stadtebaulichen Vertrag regelt die MAV in & 28 stadte-
bauliche Vorvertrage. Diese regeln die Absichten aller Beteiligten
wahrend der Phase von der Aufnahme der Vertragsverhandlungen
bis zum Zeitpunkt des Abschlusses des stadtebaulichen Vertrags. Da-
mit kann eine gewisse Rechts- und Planungssicherheit gewahrt wer-
den. Im Gegensatz zu stadtebaulichen Vertragen sind Vorvertrage
nicht zu publizieren.

Der Abschluss von stadtebaulichen Vertragen wie von Vorvertragen
nach MAV ist freiwillig. In Gebieten von hoher stadtebaulicher Bedeu-
tung empfiehlt es sich, stets ein zweistufiges Verfahren (Vorvertrag
und stadtebaulicher Vertrag) zu verlangen. Gleichzeitig ist dem As-
pekt Rechnung zu tragen, dass nicht jeder private Gestaltungsplan ei-
nen stadtebaulichen Vertrag erfordert. In diesem Fall erfolgt die
Mehrwertabgabe mittels Einzahlung in den kommunalen MAG-Fonds.

Das MAG ist nur anwendbar auf Planungsmassnahmen, die nach In-
krafttreten des MAG festgesetzt werden (8 29 MAG).

Massgeblich fur die Entstehung der Mehrwertabgabeforderung und
die Bemessung des Mehrwerts ist gemass § 3 Abs. 2 MAG der Zeit-

punkt des Inkrafttretens der Planungsmassnahme. Eine rickwirken-
de Erhebung von Mehrwerten auf zu einem friiheren Zeitpunkt be-

schlossene Aufzonungen oder Umzonungen ist ausgeschlossen.
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Die Einnahmen aus dem kommunalen Mehrwertausgleich sind einem
Fonds zuzuweisen. Die Gelder sind fur kommunale raumplanerische
Massnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 RPG zu verwenden (8 42
MAV).

Das Fondsreglement wird parallel zur BZO-Vorlage erarbeitet und
der Gemeindeversammlung gleichzeitig vorgelegt.

Das MAG und namentlich die MAV bilden ein komplexes Regelwerk.
Der Vollzug ist mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden.

Die nachfolgende Grafik zeigt das Verfahren zur Festsetzung der
Mehrwertabgabe im Rahmen einer Planungsmassnahme im Uber-
blick.
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Mehrwertausgleich

Das Planungsverfahren fur eine Auf- oder Umzonung (Nutzungspla-
nung) und das Verfahren zur Festsetzung des Mehrwertausgleichs
Uberlappen sich teilweise, wobei die Mehrwertabgabe erst festge-
setzt werden kann, wenn die auslésende Planungsmassnahme in

Rechtkraft erwachsen ist.

1.3 Ziele der vorliegenden Teilrevision

Mit der vorliegenden Teilrevision wird das kantonale Mehrwertaus-

gleichsgesetz kommunal verankert.




Ubernahme der Musterbestim-
mungen

Kantonale Musterbestimmungen zur Er-
hebung einer Mehrwertabgabe

Fondsreglement

Kantonale Musterbestimmungen zum
Verzicht auf eine Mehrwertabgabe

1'200 m? bis 2'000 m?

Keine Befreiung, sofern Mehrwert Gber
Fr. 250'000

Lesebeispiel:

Bei einer massgeblichen Grundstuicks-

grésse von 1'600 m? muss die Wertstei-
gerung (Differenz Landwert alt/neu) Fr.

156.25 pro m? betragen, um einen Mehr-

wert von gesamthaft Fr. 250'000.- zu er-
reichen.
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2 ANPASSUNGEN DER
BAU- UND ZONENORDNUNG

2.1 Musterbestimmungen

Der Kanton Zurich stellt den Gemeinden Musterbestimmungen zur
Verflgung.

Die Ubernahme dieser Musterbestimmungen hat den Vorteil, dass
verkUrzte Bearbeitungsfristen zum Zug kommen. Das Verfahren kann
auf diese Weise zlgig abgewickelt werden, so dass die Teilrevision
moglichst bald in Rechtskraft treten kann.

" Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird eine
Mehrwertabgabe im Sinne von & 19 des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) er-
hoben.

2 Die Freifiiiche gemdiss § 19 Abs. 2 MAG betrdgt x m?.
7 Die Mehrwertabgabe betrdigt y % des um Fr. 100'000 gekirzten Mehrwerts.

4 Die Ertréige aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehrwert-
ausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements verwendet.

Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird keine
Mehrwertabgabe im Sinne von & 19 des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) er-
hoben.

Die Musterbestimmungen sind durch die Gemeinde um das Mass
der Freiflache und um die Hohe des Abgabesatzes zu erganzen und
ansonsten unverandert zu Ubernehmen, wenn von einem schnellen
Verfahren profitiert werden soll.

2.2 Freiflache

Die Freiflache, unter der kein Mehrwertausgleich anfallt, sofern der
Mehrwert Fr. 250'000.- nicht Ubersteigt, kann gemass & 19 Abs. 2
MAG von 1200 m? bis 2'000 m? festgelegt werden.

Die nachfolgenden Tabellen illustrieren anhand des Zusammenhangs
zwischen Wertsteigerung und Grundsticksgrosse, die Bedeutung fur
Flachen unterhalb der Freiflache:

Wertsteigerung (Differenz | massgebliche Grund- | Mehrwert gesamt
Landwert alt/neu) stlicksgrosse in m? in Fr.

in Fr. pro m? (fixiert)

125.00 2'000.00 250'000

156.25 1'600.00 250'000

208.33 1'200.00 250'000
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Lesebeispiel: Wertsteigerung (Differenz | massgebliche Grund- | Mehrwert gesamt

Bei einer Wertsteigerung (Differenz Land- Landwert alt/neu) stlicksgrosse in m2 in Fr.
P
wert alt/neu) von Fr. 300 pro m?* sind in Fr. pro m? (fixiert)

Grundstiicke ab einer Grosse von 833 m?

abgabepflichtig, da der Mehrwert in die- 300.00 833.33 250'000
sem Fall gesamthaft Fr. 250'000.- er-
eicht, 350.00 714.29 250'000

400.00 625.00 250'000
Grossenverteilung der Bauland- Fur die Festlegung der Freiflache interessiert, wie gross der Anteil der
grundstticke in Russikon Baulandgrundstiicke ist, deren Flache Uber bzw. unter der maoglichen

Freiflache liegt. Die untenstehende Karte zeigt die Grossenverteilung
von Baulandgrundsttcken in Russikon:
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Antrag GV: Festlegung der Freifla-
che auf 1'200 m?

Feststellung der Abgabepflicht fur
Grundstlcke unterhalb der Freiflache

Verzicht auf Festlegung eines
Mehrwertabgabe

Durch die Mehrwertabgabe kon-
nen alle profitieren nicht nur ein-
zelne Grundeigentiimer

Antrag GV: Abgabesatz von 40 %

Verzicht auf Festlegung eines
Mehrwertabgabe
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FUr den Gemeinderat Russikon geht es nicht primdr darum kleinere
Mehrwerte auszugleichen. Gerade bei grosseren Bauvorhaben, wel-
che durch Planungen der Offentlichkeit (Nutzungsplanung) ermog-
licht werden, entstehen oftmals auch grossere Belastungen des Ge-
meindehaushaltes und der Bevdlkerung, wahrend fUr den beglnstig-
ten GrundeigentUmer grosse Mehrwerte entstehen. Im Sinne einer
moglichst gleichen Behandlung aller Eigentlmer hat er der Gemein-
deversammlung beantragt die Freiflache auf 1'200 m? festzulegen.

Es ist zu beachten, dass wie oben dargelegt die Festlegung der Frei-
flache keine absolute Untergrenze bildet, da ein abgabepflichtiger
Mehrwert von Fr. 250'000.- je nach Wertsteigerung bereits bei kleine-
ren Grundstlcksgrossen erreicht wird.

Um eine Abgabepflicht feststellen zu kdnnen, ist die Mehrwertbe-
rechnung bei allen von einer Um- oder Aufzonung betroffenen
Grundstucken erforderlich. Die Wahl der Freiflache hat demnach
kaum Auswirkungen auf die administrativen Aufwendungen.

Mit welcher Abgabehdhe Eigentlimer kleiner Parzellen zu rechnen
haben, ist abhangig von den Planungsmassnahmen und dem jeweili-
gen Landwert. Eine pauschalisierte Aussage ist nicht moglich.

Die Gemeindeversammlung hat entschieden auf die Erhebung einer
Mehrwertabgabe zu verzichten. Damit ertbrigt sich die Festlegung ei-
ner Freiflache.

2.3 Hohe des Abgabesatzes

Die Mehrwertabgabe ermdglicht, dass nicht nur von Nutzungserho-
hungen beglnstigte Grundeigentiimer vom Planungsmehrwert profi-
tieren, sondern die gesamte Bevolkerung, indem die Gemeinde mit
den Ertragen aus der Mehrwertabgabe gezielt bestehende &ffentli-
che Infrastrukturen aufwerten bzw. neue schaffen kann.

Mit dem Mehrwertausgleich entsteht den Eigentlimern zudem kein
Verlust, sondern ein Teil des Gewinns wird in 6ffentliche Infrastruktu-
ren zur Steigerung der Standortattraktivitat investiert, wovon Grund-
eigentumer und Investoren gleichermassen wie die Bevolkerung pro-
fitieren.

Der Gemeinderat Russikon hat der Gemeindeversammlung bean-
tragt, den Abgabesatz auf 40 % festzulegen. Beabsichtigt war mittels
stadtebaulicher Vertrage eine moglichst hohe Qualitat in betroffenen
Projekten zu erreichen.

Die Gemeindeversammlung hat entschieden auf die Erhebung einer
Mehrwertabgabe zu verzichten.



| Zonen, Plane und Rechte

Rechtliche Grundlage

Keine Auswirkungen
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2.4 Neue Bauordnungsbestimmung

In die Bau- und Zonenordnung von Russikon wird folgender Artikel
eingeflgt:

Art. 4 Mehrwertausgleich

Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird

keine Mehrwertabgabe im Sinne von & 19 des Mehrwertausgleichsgeset-
zes (MAG) erhoben.

3 AUSWIRKUNGEN DER TEILREVISION

3.1 Auswirkungen fiir die Gemeinde

Mit der vorliegenden Teilrevision verzichtet die Gemeinde Russikon
auf die rechtliche Grundlage, bei Um- oder Aufzonungen sowie Son-
dernutzungsplanen entstehende Mehrwerte auszugleichen. Sie kann
zudem auch keine stadtebaulichen Vertrage abschliessen.

3.2 Auswirkungen fiir Grundeigentimer

Die Inkraftsetzung hat keine Auswirkungen fur die Grundeigentimer.
Wie bis anher werden auch bei kiinftigen Mehrwerten aus Planungs-
massnahmen keine Abgaben fallig.




Desclaimer

Einwendung 1

Ablehnung Festsetzung bzw. Her-
absetzung auf max. 20 % ab einer
Grundsticksflache von 2000 m?
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4 VERFAHREN

Der Gemeinderat hat der Gemeindeversammlung beantragt, einen
Abgabesatz von 40% und eine Freiflache von 1'200 m? festzulegen.
Die Gemeindeversammlung hat jedoch entschieden, auf die Einfuh-
rung einer Mehrwertabgabe zu verzichten. Die Behandlung der nach-
folgenden Einwendungen aus der 6ffentlichen Auflage basiert auf
dem Antrag des Gemeinderates und entspricht daher nicht mehr der
aktuellen Vorlage resp. die Entscheide und Begrundungen des Ge-
meinderates zu den einzelnen Einwendungen sind obsolet.

4.1 Kantonale Vorprufung

Im Informationsschreiben vom 12. Februar 2020 bietet der Kanton
den Gemeinden ein verkUrztes Verfahren fur die Umsetzung des
MAG an, wenn die kantonalen Musterbestimmungen zur Festlegung
des Mehrwertes in der Bau- und Zonenordnung dbernommen wer-
den. Die Vorlage von Russikon setzt diese um.

Mit Schreiben vom 20. Januar 2022 halt das ARE fest, dass die vorlie-
gende Teilrevision der Nutzungsplanung «Kommunaler Mehrwertaus-
gleich» die Ubergeordneten Vorgaben auf kommunaler Stufe sachge-
recht umsetzt und als genehmigungsfahig eingestuft wird.

4.2 Offentliche Auflage

Die vorliegende Teilrevision wird gemass 87 PBG wahrend 60 Tagen
vom 17. Dezember 2021 bis 14. Februar 2022 6ffentlich aufgelegt.

In dieser Zeit sind 28 Schreiben eingegangen. Ein Grossteil dieser
Schreiben findet sich in der Einwendung 1.

In 20 Schreiben wird beantragt, auf die geplante Festsetzung einer
kommunalen Mehrwertabgabe zu verzichten. Eventualiter ist diese
auf maximal 20 % festzusetzen und erst ab einer Grundstucksflache
von 2000 m? zu erheben.

Der Antrag wurde wie folgt begriindet:

a) Der Mehrwert entstehe ausschliesslich aufgrund staatlicher Pla-
nung, die zudem aus 6ffentlichen Uberlegungen heraus (Verdich-
tung) erfolge. Die betroffenen GrundeigentUmer hatten kaum
Einfluss auf die geplante Auf-, Ein- oder Umzonung, die auch ge-
gen den Willen von Grundeigentimern bei jeder BZO-Revision
erfolgen konne. Dies habe zur Folge, dass die betroffenen
GrundeigentUmer auch keinen Einfluss auf die Entstehung der
Mehrwertabgabe hatten, die sie jedoch erheblich finanziell belas-
ten wirden. Demgegenuber habe es die Gemeinde Russikon
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weitgehend in der Hand, mit der Zonenplanung die Einnahmen
aus der kormnmunalen Mehrwertabgabe zu steuern.

Aufgrund der Tatsache, dass der Mehrwert rein rechnerisch be-
stimmt werde, ist nicht gewahrleistet, dass der errechnete Mehr-
wert auch dem tatsachlich realisierbaren Mehrwert entspreche.
Damit wirden die Grundeigentimer vom Gemeinwesen in die
Zwangslage gebracht werden, eine erhebliche, rechnerisch fest-
gesetzte, kommunale Mehrwertabgabe fur einen hypothetischen
Mehrwert zu leisten, auch wenn ein allfalliger Mehrwert gar nicht
oder nicht im rechnerischen Umfang entstehe bzw. nicht reali-
siert werden kénne. Die betroffenen Grundeigentiimer wirden
auf langwierige und aufwendige Rechtsmittelverfahren mit unge-
wissem Ausgang verwiesen werden. Die wenigsten privaten
Grundeigentimer werden sich das leisten kdnnen und wollen.
Welche Folgen sich daraus ergeben kénnen, sei kaum abzuschat-
zen.

Zum heutigen Zeitpunkt der Festlegung dieser Mehrwertabgabe
sei es vollig offen, wie hoch die Ertrage sein werden. Mit anderen
Worten: bevor ermittelt werden konne, wie hoch der Finanzbe-
darf Uberhaupt sei und bevor die Verteilungsgrundsatze der Ab-
gaben feststehen, solle von der Gemeinde Russikon der hochst-
mogliche Rahmen beim Prozentsatz fur diese Abgaben ausge-
schopft werden. Dies lasse deutliche werden, dass es bei der
Festlegung der kommunalen Mehrwertabgabe um eine allge-
meine fiskalische Abgabe zu Lasten einer bestimmten Gruppe
handle, namlich ausschliesslich der Grundeigentimer. Die Mehr-
wertabgabe vermindere zudem die Einnahmen aus der Grund-
stuckgewinnsteuer.

Diejenigen, die mit dieser Mehrwertabgabe belastet werden, hat-
ten weder bei deren Entstehung noch bei deren Verwendung ein
wirkliches Mitbestimmungsrecht. Es deute darauf hin, dass es
sich um allgemeine bauliche und gestalterische Massnahmen im
Interesse der Offentlichkeit handle, die aber nur von den Grund-
eigentUmern finanziert werden solle. Solche offentlichen bauli-
chen und gestalterischen Ausgaben seien aus den 6ffentlichen
Steuergeldern zu finanzieren, nicht aus einer Sonderabgabe fur
GrundeigentUmer. Es sei stossend und nicht gerechtfertigt, dass
die Gemeinde Russikon Uberhaupt eine Mehrwertabgabe einfor-
dern wolle. Die Gemeinde Russikon sei im Ubrigen nicht das ein-
zige Gemeinwesen im Kanton, welche auf diese hdchst proble-
matische kommunale Mehrwertabgabe verzichten wurde.

Obwohl! der kantonale Satz fur Einzonungen lediglich 20 % be-
trage, verlange die Gemeinde Russikon fur Auf- und Umzonun-
gen 40 %. Es sei nicht einzusehen, warum die privaten Grundei-
gentimer auf kommunaler Ebene fUr Auf- und Umzonungen ei-
nen héheren Satz bezahlen mussten als bei Einzonungen.
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f)

Uber die Kosten und den Aufwand, den die Einforderung und
Verteilung der Mehrwertabgabe verursachen wirde, fande sich
im erlauternden Bericht keine AusfUhrung, diese durften aber
immens sein. Ganz abgesehen von den Kosten der zu erwarten-
den Rechtsmittelverfahren.

Diese Mehrwertabgaben seien ausserdem in den Kontext mit
weiteren geplanten Belastungen von Grundeigentimern zu set-
zen. Hinzu kdmen beispielsweise die Einkommens-, Grundstucks-
und Vermdgenssteuern, Anschlussgebuhren und weitere Abga-
ben sowie die erheblichen Belastungen aufgrund der geplanten
Energiegesetzgebung. Er sei nicht opportun, die Grundeigentu-
mer noch mit einer - gesetzlich ausdrucklich nicht notwendigen -
Ubermassigen kommunalen Mehrwertabgaben zu belasten, de-
ren Nutzen nicht Uberzeugend ausgewiesen sei.

Zu bedenken sei ferner, dass sich im Rahmen dieser staatlichen
Mehrwertabschopfung eine staatlich monopolisierte rechneri-
sche Methode der hypothetischen Grundstuckswerte herauskris-
tallisieren werde, was abzulehnen sei.

Da die Mehrwertabgabe im Grundbuch vorgemerkt und bei Ver-
ausserung oder Uberbauung, zuztglich weiterer Abgaben, erho-
ben werde, wirke sich die geplante kommunale Mehrwertabgabe
genauso wie z. B. der Gebdudeenergieausweis massiv entwer-
tend fUr die entsprechenden Grundsticke aus. In der Summe
der auch im Energiebereich geplanten Zwangsmassnahmen mit
hohen Kostenfolgen, die sich gegen die Grundeigentimer richte,
kénne auch die Mehrwertabgabe negative Folgen haben, indem
diese sich entweder fur Bauvorhaben hemmend auswirke oder
die Grundeigentumer veranlasse als Gegenmassnahme Bauvor-
haben, ohne besondere Ricksicht auf gestalterische Grundsatze,
allein auf die materiellen Bauvorschriften auszurichten. Moglich-
erweise habe die EinfUhrung dieser Mehrwertabgabe zu Hochst-
satzen auch zur Folge, dass die privaten Grundeigentimer aus fi-
nanziellen Grinden vertraglich zu stadtebaulichen Zugestandnis-
sen gezwungen werden wurden, die sie sonst nicht akzeptieren
mussten. Dies sei abzulehnen.

Nicht zu vergessen sei, dass eine Ubermassige kommunale Mehr-
wertabgabe auch Auswirkungen auf die Mieten habe, die deswe-
gen bis zu 5 % steigen kdnne.

Die Realisierung von Bauprojekten werde immer anspruchsvoller.
Dies schrecke zunehme kleinere oder private Bauwillige ab, Pro-
jekte zu realisieren. Im Gegenzug sei der Anlagedruck bei den
Pensionskassen und institutionellen Anlagern sehr hoch. Die
Mehrwertabgabe solle nicht dazu fUhren, dass dieser Trend sich
weiter verscharfe. Kleinere, lokal verankerte Bauherren hatten in
der Regel mehr Verstandnis fur die lokalen Bedurfnisse und Be-
gebenheiten. Der unnétige Eingriff mit dieser auf maximalen Er-
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trag ausgerichteten kommunalen Mehrwertabgabe in den loka-
len Grundsticksmarkt und kinftigen Bauvorhaben erscheine als
Ubermassig und damit unverhaltnismassig.

[) Seien diese HOchstsatze einem in der BZO verankert, werden sie
kaum je wieder gesenkt werden. Daher sei es abzulehnen, gleich
zu Beginn die Hochstsatze in der BZO festzusetzen, namentlich,
wenn weder die konkreten Einnahmen aus der Mehrwertabgabe
noch die zumindest theoretisch ermittelten Ausgaben auch nur
ansatzweise bestimmt werden kdnnen.

m) Die Verwendung der Mehrwertabgabe sei zudem an Auflagen ge-
bunden, wahrend die Gemeinde frei Uber die Verwendung von
GrundstUckgewinnsteuern verfigen kdnne.

Zusammenfassend sei festzuhalten:

Weder sei der Bedarf an einer kommunalen Mehrwertabgabe ausge-
wiesen, oder deren Verwendung genugend bestimmt, noch ein
Grund fur den Hochstsatz ersichtlich. Insgesamt fehle eine begrin-
dete oder Uberzeugende dkonomische Sichtweise. Es fehle grund-
satzlich eine Ubergeordnete Sichtweise, in welcher die zusatzliche
kommunale Mehrwertabgabe in einem Kontext mit Anreizen fUr Bau-
willige anstelle von neuen massiven Abgaben gesetzt wird. Es handle
sich um eine fiskalische Steuer, die nur von Grundeigentimern erho-
ben werde fUr einen Fonds, aus dem allgemeine 6ffentliche Massnah-
men finanziert werden sollen, und dies, obwohl die betroffenen
GrundeigentUmer keinen massgeblichen Einfluss auf Zonenanderun-
gen hatten, die zudem aus 6ffentlichen Uberlegungen heraus (Ver-
dichtung) erfolgten. Entsprechend kamen Auf- und Umzonungen -
auf Kostenrisiko der Grundeigentimer - ohnehin auch der Allge-
meinheit zugute. Diese kommunale Mehrwertabgabe falle jeweils nur
einmalig an und wirke sich negativ auf die Realisierung von Bauvorha-
ben aus. Da ausserdem diese zusatzliche kommunale Steuer nicht
zwingend sei, werde sie abgelehnt.

Die Einwendung wird nicht berucksichtigt.

zu a) Umzonungen entstehen aus raumplanerischen Uberlegungen
und werden von der Bevdlkerung an der Gemeindeversamm-
lung beschlossen. Die betroffenen Grundeigentimer haben im
Rahmen der Mitwirkung und an der Gemeindeversammlung
die Mdglichkeit sich einzubringen. Die Mehrwertabgabe wird
erst dann fallig, wenn der planerische Mehrwert von den
Grundeigentimern in Anspruch genommen wird. Das heisst
die Grundeigentumer mussen die Mehrwertabgabe erst dann
bezahlen, wenn sie den Gewinn aus der Planungsmassnahme
umsetzen. Verausserungen, Sanierungen sowie geringflgige
bauliche Massnahmen sprich Erweiterungen von Bauten um
eine anrechenbare Geschossflache von weniger als 100 m2 16-
sen die Falligkeit der Abgabe nicht aus.
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Zub)

ZU Q)

zu d)

Zum Zeitpunkt der 6ffentlichen Auflage einer Planungsmass-
nahme liegt erst der Prognosewert vor, welcher anhand des
kantonalen Modells errechnet wird. Diese Mehrwertprognose
wird den Grundeigentimern schriftlich mitgeteilt. Nach der
Festsetzung der Vorlage werden durch die Gemeinde beson-
dere Griunde geprUft, welche fur eine individuelle Schatzung
der Mehrwertberechnung sprechen. Ein Grund fur eine indivi-
duelle Schatzung kénnte sein, dass ein Mehrwert aufgrund von
Einschrankungen wie zB. Baulinien, Abstandsvorschriften oder
geschutzten Objekten nicht realisierbar ware. Gerade bei kom-
plexeren Arealen kann dieses Vorgehen zweckmassig sein. Das
Resultat der Prifung wird den Grundeigentimern wiederum
schriftlich mitgeteilt. Sollten die Grundeigentimer abweichend
zur Meinung der Gemeinde der Meinung sein, es sei eine indi-
viduelle Schatzung erforderlich, kénnen sie dies verlangen, oh-
ne bereits ein Rechtsmittel ergreifen zu mUssen. In der Folge
wird der Mehrwert Uber eine individuelle Schatzung oder -
wenn keine besonderen Grunde vorliegen - rechnerisch ermit-
telt und dann festgesetzt.

Die Einfuhrung des Mehrwertausgleichs auf kommunaler Stufe
hat gemass Verordnung explizit vor der Planung konkreter Um-
zonungen zu erfolgen, um die Rechtsgleichheit aller kiinftigen
Planungen sicherzustellen. Mit der Mehrwertabgabe soll der
durch die Umzonung erzielte Mehrwert nicht nur dem Grund-
eigentimer zugutekommen, sondern der gesamten Bevolke-
rung. Es ist aber festzuhalten, dass nach wie vor die betroffe-
nen GrundeigentUmer am meisten von der Planungsmassnah-
me profitieren. Die Allgemeinheit erhalt max. 40% des Mehr-
werts, die GrundeigentUmer min. 60%. Durch die Abgabe ver-
ringert sich zwar die Grundsticksgewinnsteuer, flr die Bevol-
kerung stellt die Abgabe aber dennoch einen deutlichen Mehr-
wert dar.

Damit die Verdichtung bestehender Gebiete mdglichst sied-
lungsvertraglich erfolgen kann, missen hohe Anforderungen
an die Qualitat der Bauten und insbesondere auch die Aussen-
raume gestellt werden. Aus Sicht der Bevolkerung kann es
nicht sein, dass die Grundeigentimer die Gewinne der Mehr-
nutzung erhalten und die Gemeinde Steuergelder fUr eine zu-
satzliche Aussenraumgestaltung einsetzen muss. Die Gemein-
de Russikon méchte die Mehrwertabgaben insbesondere bei
grosseren Gebieten in Form von stadtebaulichen Vertragen
ausgleichen. Dabei kdnnen die betroffenen Grundeigentimer
gemeinsam mit der Gemeinde Sachleistungen anstelle einer
monetaren Abgabe definieren. Beispielsweise konnte ein Frei-
raum fur die gesamte Bevdlkerung erstellt werden oder Raume
fur die Offentlichkeit zur Verflgung (Kita, Café, Mehrzweckraum
etc.) gestellt werden.
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Zu e)

zuf)

zug)

zu h)

ZUi)

Das Mehrwertausgleichsgesetz gibt den Gemeinden den Spiel-
raum die Mehrwertabgabe bis max. 40% festzulegen. Die Si-
cherstellung der baulichen, gestalterischen und freirdumlichen
Qualitaten ist bei Nachverdichtungen potenziell deutlich auf-
wendiger als bei Einzonungen auf der griinen Wiese, wo bspw.
Freirdume und Erschliessung von Planungsbeginn an mitge-
dacht werden konnen. Ein héherer Abgabesatz ist daher ge-
rechtfertigt und verschafft der Gemeinde ein moglichst grosser
Verhandlungsspielraum fur die Aufstellung von stadtebauli-
chen Vertragen. Der Grossteil des Mehrwerts (namlich
100'000.- + 60%) verbleiben weiterhin beim Grundeigentumer.

Die Berechnung der Mehrwertabgabe anhand des kantonalen
Modells kann speditiv erfolgen. Dies wurde in eigenen Zuricher
Gemeinden auch bereits durchgeflhrt. Kosten von Rechtsmit-
telverfahren lassen sich unabhangig der Mehrwertabgabe fur
keine Planung voraussehen. Es wird jedoch nicht von vielen
Fallen ausgegangen, da bei Uneinigkeit Uber die Einschatzung
eine individuelle Schatzung verlangt werden kann oder dem
Grundeigentimer auch frei steht die Abgabe in Form von Sach-
leistungen (stadtebaulicher Vertrag) zu erbringen. Der Aufwand
eines Rechtsmittelverfahren ist zudem in den meisten Fallen
unverhaltnismassig hoch und musste zu einem Zeitpunkt erfol-
gen, wo noch gar keine konkreten Bauabsichten vorliegen.

Durch die Mehrwertabgabe werden die Grundeigentimer
nicht "belastet", sondern sie profitieren lediglich weniger von
der Wertsteigerung ihres Grundstuckes durch eine von der Be-
volkerung beschlossenen Planungsmassnahme. Im Gegenzug
profitiert die gesamte Bevdlkerung von der Abgabe.

Das kantonale Modell zur Berechnung des Mehrwerts stellt ein
pragmatisches Vorgehen dar. Bei Arealen, wo dieses Modell
nicht zweckmadssig anwendbar ist, kann eine individuelle Schat-
zung erfolgen. Gerade bei komplexeren Arealen werden sich
daher wohl spezifischere Berechnungsmethoden durchsetzen.

Bei der Mehrwertabgabe handelt es sich nicht um eine Entwer-
tung eines Grundstucks, sondern lediglich um eine Abminde-
rung des Mehrwertes der dem Grundeigentimer entsteht zu
Gunsten der Allgemeinheit. Die Mehrwertabgabe kormmt Vor-
haben zugute, welche massgebend dazu beitragen, eine hohe
Qualitat im Siedlungsgebiet zu erhalten resp. diese weiter zu
erhohen. Die durch Planungsmassnahmen entstandenen
Mehrwerte sollen so zumindest teilweise der gesamten Bevol-
kerung zu kommen und nicht nur den Grundeigentimern.

Zu j) Eine Erhdéhung der Mieten ist nicht zu erwarten. Durch eine

mehrwertabgabepflichtige Planungsmassnahme kann eine ho-
here Dichte realisiert, sprich mehr Wohnungen erstellt werden.
FUr diese Mehrnutzung muss der Grundeigentimer einen Tell
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des Mehrwertes abgeben. Die zusatzlich realisierbaren Miet-
einnahmen sind jedoch hoher als die entsprechende Mehr-
wertabgabe, weshalb es keinen nachvollziehbaren Grund gibt,
warum die Wohnungen kinftig teurer sein mussten als bisher.

Zu k) Die EinfUhrung einer Mehrwertabgabe hat keine Auswirkung auf
den Prozess eine Bauprojektes. Er dient lediglich dazu, die ent-
standenen Mehrwerte anteilsmassig fur die gesamte Bevolke-
rung zuganglich zu machen. Wenn ein privater Grundeigentu-
mer nicht bauen will, so kann er darauf verzichten und muss
auch keine Abgabe leisten.

zul) Die Abgabesatz kann theoretisch im Rahmen einer Revision
der Nutzungsplanung jederzeit angepasst werden. Im Sinne
der Rechtsgleichheit aller potenziell betroffenen Grundeigentt-
mer scheint es jedoch zweckmassig, den Abgabesatz grund-
satzlich auf demselben Niveau zu halten. Es ist daher fraglich,
ob es angemessen ware, den Abgabesatz nun bspw. auf 20%
festzulegen und dann in ein paar Jahren allenfalls zu erhéhen,
weil bspw. konkrete Projekte anstehen, welche mit den Mehr-
wertabgaben finanziert werden kénnten.

zu m) Die Mehrwertbeitrage durfen nicht zur Finanzierung von Positi-
onen genutzt werden, fur welche die Gemeinde ohnehin ver-
pflichtet ist (bspw. Schulraum, Groberschliessung etc.). Die Ge-
meinde Russikon ist bestrebt, wo immer zweckmassig, die Bei-
trage als Sachleistungen in stadtebaulichen Vertragen zu defi-
nieren, wobei die Mittel moglichst im Umfeld der Planung ein-
gesetzt werden sollen. Dadurch kann gemeinsam mit den
Grundeigentimern die bestmdgliche Losung fur das entspre-
chende Areal gefunden werden.
Die Minderung der Grundstucksgewinnsteuer durch die Erhe-
bung eines Mehrwertbeitrages fallt deutlich geringer aus, als
der entsprechende Mehrwertbeitrag selbst. Der Nutzen des
Mehrwertbeitrags fur die gesamte Bevolkerung kann daher als
hoher eingeschatzt werden.

Einwendung 2 In vier Schreiben wird beantragt, auf die geplante Festsetzung einer
Ablehnung Festsetzung kommunalen Mehrwertabgabe zu verzichten.

Der Antrag wird Uberwiegend mit der Stellungnahme aus der Einwen-
dung 1 begrindet. Weitere Grinde sind folgende:

e Burokratisierung und Zwang von Beizug juristischer Fachperso-
nen fUr betroffene Grundeigentimer.

e Die Anderung der Zone und somit der Mehrwertabgabe durfte
heute ebenfalls etliche StockwerkeigentUmer treffen.

Entscheid GR  Die Einwendung wird nicht berdcksichtigt.



Begrindung

Einwendung 3

Herabsetzung auf max. 20 % ab
einer Grundstucksflache von
2000 m?

Entscheid GR

Begrindung

Einwendung 4

Herabsetzung auf max. 20 % oder
Erhebung ab einer Grundstuicks-
flache von 2000 m?

Entscheid GR

Begrindung

Teilrevision Nutzungsplanung, Russikon- Mehrwertausgleich
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Die Begrundung zur Einwendung 1 sind oben aufgefluhrt.

Das kantonale Modell zur Bemessung des Mehrwertausgleichs
schafft eine kantonsweit gleiche Basis fur die Mehrwertbeitrage. Ein
Bezug von juristischen Fachpersonen ist daher nicht notwendig resp.
wenn dann nur in grosseren, komplexen Arealen bei welchen ein Bei-
zug auch aus anderen Grunden angezeigt ist.

Von einer Planungsmassnahme kdnnen auch Stockwerkgemeinschaf-
ten betroffen sein. Dies trifft aber auch auf bisherige Planungsmass-
nahmen zu. Eine Mehrwertabgabe wird auch in diesem Fall erst fallig,
wenn die Eigentlimer den Mehrwert realisieren, also gemeinsam ein
Bauprojekt realisieren mochten. In diesem Fall ist dann neben den
weiteren Projektdetails auch die Mehrwertabgabe unter den Eigentu-
mern zu regeln.

In zwei Schreiben wird beantragt, dass die geplante Mehrwertabgabe
maximal 20 % betragt und erst ab einer Grundstucksflache von 2000
m? erhoben wird.

Der Antrag wird mit der Stellungnahme aus der Einwendung 1 be-
grundet.

Die Einwendung wird nicht berucksichtigt.

Die Begrundung zur Einwendung 1 sind oben aufgefuhrt.

Es wird beantragt, dass die geplante Mehrwertabgabe maximal 20 %
betragt oder die Erhebung erst ab einer GrundstUcksflache von
2000 m? erfolgt.

Der Antrag wird mit der Stellungnahme aus der Einwendung 1 be-
grundet. Weitere Grinde sind folgende:

e Die Attraktivitat der Gemeinde Russikon solle durch die Erhe-
bung der Mehrwertabgabe nicht abnehmen (Konkurrenz der
Nachbarsgemeinden).

Die Einwendung wird nicht berucksichtigt.

Die Begrundung zur Einwendung 1 sind oben aufgefuhrt.

Die Mehrwertabgabe wird zurzeit in vielen Gemeinden des Kantons
Zurich eingefUhrt. Diejenigen Gemeinden des Zircher Oberlandes,
welche die Mehrwertabgabe bereits eingefUhrt haben oder diese zu-
mindest bereits beim Kanton zur Vorprufung eingereicht haben, ha-
ben alle eine Mehrwertabgabe von mehrheitlich 25% bis 40% geplant
resp. bereits eingefuhrt.



Einwendung 5

Herabsetzung auf max. 20 % ab
einer Grundstiicksflache von 1200

m

2

Entscheid GR

Begrindung
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Es wird beantragt, dass die geplante Mehrwertabgabe maximal 20 %
des um Fr. 100'000 gekurzten Mehrwertes ab einer Flache von
1200 m2 betragt.

Der Antrag wurde wie folgt begriindet:
a) Kantonale Abgabe fUr Einzonungen betragt lediglich 20 %.

b) Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen sei davon auszugehen,
dass bei der nachsten Revision der BZO die Verdichtung nach In-
nen weiter vorangetrieben wird und es auch von der Gemeinde
gewunscht sei, um weiter zu wachsen. Durch die Mehrwertab-
gabe von 40 % werde damit vor allem die Bautdtigkeit «des klei-
nen Mannes» ausgebremst und das aktuell schon teure Bauland
nochmals verteuern.

€) Grundeigentumer, welche in den letzten Jahren nicht gebaut
oder einen Teil ihres Landes verkauft haben, seien mit der Mehr-
wertabgabe im Nachteil, wahrend diejenigen Grundeigentimer,
die in Zwischenzeit gebaut oder verkauft haben, nun nichts be-
zahlen mussten.

d) Eines der gréssten Bauvorhaben in den nachsten Jahren sei die
Uberbauung im Kern von Russikon. Dieses Land gehore zu ca.
1/3 der Gemeinde und zu 2/3 der Dorfgenossenschaft Russikon.
Aufgrund dieser Tatsache seien die bestens Voraussetzungen
gegeben, um einen stadtebaulichen Vertrag abzuschliessen.
Dazu sei eine Abgabe in Hohe von 40 % als Druckmittel nicht no-
tig.

e) Aufgrund des geringen Anteils von Gewerbegebieten in der Ge-
meinde Russikon, sei nicht davon auszugehen, dass in naher Zu-
kunft Gewerbegebiet in Wohngebiet umgezont wird. Somit treffe
die kommunale Mehrwertabgabe vor allem private Grundstuck-
besitzer.

Die Einwendung wird nicht berucksichtigt.

Zu a) und b) Das Mehrwertausgleichsgesetz gibt den Gemeinden den
Spielraum die Mehrwertabgabe bis max. 40% festzulegen. Dadurch
entsteht der Gemeinde ein moglichst grosser Verhandlungsspiel-
raum fUr die Verhandlungen im Rahmen von stadtebaulichen Vertra-
gen. Der Grossteil des Mehrwerts (60%) verbleiben beim Grundeigen-
tumer.

Zu c) Von der Einfuhrung eines Mehrwertausgleichs sind nur kinftige
Umzonungen betroffen. Grundeigentimer, welche gemass der heuti-
gen BZO Uber Nutzungsreserven verflgen, konnen diese realisieren,

ohne eine Mehrwertbeitrag leisten zu mussen.
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Zu d) Ein privatrechtlicher Vertrag kann auch unabhangig des Mehr-
wertausgleichs erstellt werden. Die in der BZO verankerte Mehr-
wertabgabesatz definiert jedoch einen gewissen Rahmen, in welchem
sich die Sachleistungen bewegen sollten.

Zu e) Die Mehrwertabgabe gilt fur alle Grundstlicke Uber der Frei-
grosse, welche durch eine kinftige Planungsmassnahme einen mass-
gebenden Mehrwert von mehr als 100'000.- erfahren. Dabei ist es ir-
relevant, ob es sich um einen privaten Grundeigentimer handelt
oder einen Betrieb. Eine Differenzierung ware im Sinne der Rechts-
gleichheit auch nicht angemessen.
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4.3 Anhoérung

Die Nachbarsgemeinden Fehraltorf, Pfaffikon, Weisslingen, Wildberg
und die Stadt llinau-Effrektikon sowie die Planungsregion Zuricher
Oberland (RZO) wurden zur Anhdrung eingeladen.

Die Revision wurde zur Kenntnis genommen und es wurden keine
Einwande vorgebracht.

4.4 Festsetzung Gemeindeversammliung

Die BZO-Teilrevision wird der Gemeindeversammlung am 13. Juni
2022 zur Festsetzung vorgelegt.

4.5 Genehmigung - Inkrafttreten

Die BZO-Teilrevision wird, nach Ablauf der Rekursfrist gegen die kan-
tonale Genehmigung, mit der Publikation des Inkrafttretens verbind-
lich.

22



N Kanton Ziirich
Amtsblatt

Rubrik: Raumplanung

Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZH 23.08.2024

Offentlich einsehbar bis: 23.08.2027
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000002513

Publizierende Stelle
Gemeinde Russikon, Kirchgasse 4, 8332 Russikon

Teilrevision kommunale Nutzungsplanung
"kommunaler Mehrwertausgleich",
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8332 Russikon

Angaben zum Inhalt:

Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung "kommunaler Mehrwertausgleich",
welche die Gemeindeversammlung Russikon mit Beschluss vom 13. Juni 2022 festgesetzt
hat, wurde von der Baudirektion Kanton Zurich mit Verfligung KS-0159/24 vom 2. Juli
2024 genehmigt. Gemass Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts Zrich vom
20. August 2024 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die genehmigte Teilrevision der
kommunalen Nutzungsplanung "kommunaler Mehrwertausgleich" tritt am Tag nach der
Publikation in Kraft.

Beschluss-/Verfligungsnummer: KS-0159/24
Beschluss-/Verfligungsdatum: 02.07.2024

Kontaktstelle:
Gemeinde Russikon
Kirchgasse 4, Postfach 18
8332 Russikon



	Genehmigungsverfügung Nr. KS-0159/24 vom 02.07.2024
	Änderung Bau- und Zonenordnung
	Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV
	Publikation Inkraftsetzung vom 23.08.2024

